
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1980/12/15 B302/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1980

Index

32 Steuerrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

F-VG 1948 §6

UStG 1972 §1 Abs1 Z1

UStG 1972 §2 Abs3

UStG 1972 §26 Abs2

Beachte

Anlaßfall zu VfSlg. 8943/1980

Rechtssatz

UStG 1972, Besteuerung von Gebühren; keine Verletzung des Rechtes der Beschwerdeführerin zur Verfügung über

den Gebührenertrag im eigenen Haushalt; Berücksichtigung der Umsatzsteuer als Kostenfaktor bei Festsetzung der

Gebühr

Entscheidungstexte

B 302/78

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 15.12.1980 B 302/78

Schlagworte

Finanzverfassung, Abgaben Gemeinde-, Abgaben Kanalisation, Umsatzsteuer, Äquivalenzprinzip
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